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VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART 

Im Namen des Volkes 

Urteil 


in der Verwaftungsrechlssache 

- Kläger 
gegen 

Land Baden-WOrtlemberg. 

vertreten durch das Landesamt tor Besok.tung und Versorgung, 

- Reclltsreferat 
70730 Fellbach, Az: 61215735/534 R 


- Bekl8gter 

wegen Familienzuschlag 

hat das Verwattungegericht Stuttgart - 4. Kammer - durch den Vorsitzenden Richter sm 
Verwaltungagericht Dr. Rudlsile, den Richter am VelW8ltungsgericht BarteIs und die Rleh~ 
terin am Verwaftungsgericht Surr sowie durch den ehrenamtliohen Richter Klaus-Dieter 
Herng und die ehrenamtliche Richterin Irmgard Stadelmaier aurgrund der mündliohen Ver~ 
handlung 

vom 05. Februar 2009 

fOr R e 0 h t erkannt: 

Der Bescheid des Beklagten vom 21.04.2004 und dessen Widerspruchsbeseheid vom 
. 28.03.2008 werden aufgehoben. Das beklagte Land wird verpflichtet, dem Kläger F$mili~ 

entuschlag der Stufe 1 ab 01,05.2004 zu zahlen. 

Das beklagte land tragt die Kosten des Verfahrens. 

Die Berufung wird zugelassen. 
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IaIMtaM 

Der Kläger begehrt die Gewährung von Familienzuschlag. 

Der am 07.02.1958 geborene Kläger steht als OberstudiendirektOr im Schuldienst des 

landes Baden-Warttemberg. Seit 07.09.2001 lebt er in einer eingetragenen Lebenspart

nersohaft. ErstmalS mit Schreiben vom 15.10.2001 beantragte er Gleichbehandlu09 mit 

Verheirateten hinsichtlich seiner BezOge. Dies lehnte das beklagte land mit Schreiben 

vom 15.01.2002 mit der BegrOndung ab, Famllien%uschlag der Stufe 1 erhielten unter an

derem verheiratete Beamte. Richter und Soldaten. Das GesetZ sei bislang nicht geändert 

worden. Mit Schreiben vom 13.06.2003 beantragte der Kläger Familienzuschlag der Stufe 

2, weU er zwischenzeitlich ein Kind adoptiert hatte. Der FamiHenzuschlag solle die erhöh

ten Untemaltslasten von Ehegatten ausgleichen. Er befinde sich in einer vergleichbaren 

Situation. weU er gegenüber seinem lebenspartner dieselben Un1emaltsverpflichtungen 

wie ein Ehegatte habe. Oie Verweigerung des Familienzuschlags stelle eine unmittelbare 

Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung dar, welche nach EC3..Recht verboten 

sei. Das Landesamt fOr Besoldung und Versorgung lehnte dies mit Schreiben vom 

15,07.2003 ab. 

Mit Schreiben vom 14.04.2004 beantragte der Kläger erneut die Gewährung des Familien

zuschlags der Stufe· 1. Sein Lebenspartner sei nicht im öffentlichen Dienst tätig und erhatte 

keine dem Familienzuschlag vergleichbare Zulage. Er beziehe sich auf die Richtlinie 

2000n8/EG, die seit dem 02.12.2003 umzusetzen sei. 

Mit Bescheid vom 21.04.2004 lehnte das Landesamt den Antrag auf Zahlung des FamUi· 

enzuschlags ab dem 01.05.2004 ab. Zur Begründung hieß es, der Klager gehöre nicht 

zum Personenkreis der Verheirateten, die nach § 40 Ab•. 1 BBesGFamllienzuschlag er

hielten. Diese Bestimmung finde auf eingetragene Lebenspartnerschaften keine Anwen
dung. 

Am 19.05.2004 legte der Kläger dagegen Widerspruch ein. Oie Bescheldung des Wider

spruchs wurde wegen eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens und um eine höchstrich

tertlche Entscheidung abzuwarten, zurOckgestellt. 
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Mit WiderspruchsbeSCheid vom 28.03.2006, ein Zustellu'ngsnachweis fehlt, wies das Lan

desamt fOr Besoldung und Versorgung den Widerspruch mit der Begründung turOck. aus 

der Rechtsprechung des BundesverwaltungsgeTichts (Url v. 26.01.2006) ergebe sich. 

dass ein Anspruch auf Familienzuschlag nicht bestehe. Die Verfassungsbeschwerde ge

gen jenes Urteil des Bundesverwattungsgericht sei vom Bundesverfassungsgericht nicht 

zur Entscheidung angenommen worden. Die Voraussetzungen des § 40 Abs.1 Nr.4 

BBesO bezOglich des Familienzuschlags fOr eine in den Haushalt aufgenommene Person 

seien n;eht erfüllt. 

Am 21.04.2008 hat der Kläger Klage erhoben und zunAchst beantragt, die Bescheide vom 

15.01.2002 und vom 21.04.2004 sowie den Wtderspruchsbescheld vom 28.03.2008 auf· 

zuheben. Diese Kfage hat er spAter auf den Bescheid vom 21.04.2004 und damit auf die 

Zelt ab 01.05.2004 beschrankt 

Er trAgt vor, nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof$ mUssten arie in ei

ner eingetragenen Lebenspartnerschaft Beschäftigten wie Ehegatten ..entlohnt" werden. 

Eine unterschiedliche Behandlung von uibenspartnem und Ehegatten beim Arbeitsenlgelt 

verstoße gegen die EU-Gleichstellungsrichtlinie 2000nS/EG. da sie eine verbotene mtttel

bare Benachteiligung wegen der sexuellen Ausrichtung darstelle, soweit sich lebenspart~ 

ner und Ehegatten hinsichUich des stranigen EntgeJts in einer vergleichbaren lage befän

den. Oer Familienzuschlag falle unter den Begrtff Arbeitsentgelt; die leistung knupfe an 

die gegenseitige Unterhaltspflicht von Ehegatten an. Da die gegenseitigen UnterhaltSver~ 

pflichtungen von Lebenspartnem VOllig mn denen von Ehegatten übereinstimmten. befan

den sich verpartnerte Beschäftigte in derselben Lage wie ihre verheirateten Kollegen und 

KollegInnen. Es handele sich um eine mittelbare Benschteillgung, die jedoch nicht durch 

ein rechtmAßlges Ziel sachlich gerechtfertigt sei. denn die Benachtelfigung der leben. 

partner sei nicht geeignet, die Ehe zu fOrdem. Die Benachteiligung fördere weder einen 

EheentschJuss der lebenspartner, noch verwende der Staat die eingesparten Mittel zur 

Förderung von Ehen. Wegen der völligen Gleichstellung im Untemaltsrecht befanden sich 

lebenspartner in derselben Lage wie ihre verheirateten Kollegen. Das BundesverwaJ.. 

tungsgericht verkenne in seinem Urteil vom 15.11.2007. dess die von ihm beschriebenen 

Unterschiede zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft entweder gar nicht vorlagen oder 

keine Auswirkung auf die vergleichbare Lage hinsichtlich der GewAhrung des Familienzu

schlags der Stute 1 hätten. Das Bundesverfassungsgericht habe mit dem· nicht bindenN 

den M Njchtannahme~hlu8s vom 06.05.2008 (2 BvR 1830/06) seine Zuständigkeit Ober.. 
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schritten, der Beschluss sei auch sachlich falsch. Der' Familienzuschlag der Stufe 1 sei 

nicht davon abhängig, ob der Beamte fOr seinen Ehegatten autkommen mUsse oder nicht. 

Dass es sich um einen Ausgleich 10r ehebedingte Mehrkosten handeln solle, spiele fOr den 

Entgeltcharakter der Leistung keine Rolle. Art. 6 Abs. 1 GG ermOgUche zwar eine Bevor

zugung der Ehe, der Anspruch beurteile sich aber nach Art. 3 Abs. 1 GG, da eine Gleich

stellung von Lebenspartnerschaften mit der Ehe keine Einbußen tor dieses Institut mit sich 

brAchte. Lebenspartner konnten daher Gleichbehandlung hinsichtlich des Arbeitsemgetts 

.	verfangen. Eine FOrderung der E.he finde durch die Benachteiligung nicht statt, da die Ehe 

for Homosexuelle aufgrund ihret gleiChgeschlechtlichen Identität keine sinnvolle Lebens

form darstelle. Auch andere Beamte wOrden dadurch, dess ihre lesbischen und schWulen 

Kolleginnen und KoHegen keinen Familienzuschlag der Stufe 1 erhielten, nicht dazu be

wogen. zu heiraten, Oie Vorenthaltung des Familienzuschlags der Stufe 1 verstoße gegen 

die Richtlinie 2000n8lEG. Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts oder wegen 

einer Behinderung werde nicht geprOft, ob die Besserstellung der Bevorzugten gerechtfer~ 

tigt sei, sondern die Benachteiligung der Diskriminierten: demgemiß sei zu fragen, ob sich 

die Bevol'lugten und die Benachteiligten In einer vergleichbaren Lage befänden. Danach 

sei zu prUfen, ob die Benachteiligungen "durch ein reChtmäßiges Ziel, etwa die Förderung 

der Ehe, gerechtfertigt sei. Nach diesem PrOfschema habe der EuGH In der Rechtssache 

C-267f08 ..Maruko· am 01,04.2008 die Verweigerung einer Hinterbliebenenrente fOr den 

Lebensparmer eines in einer VersorgungsBnsfalt "Versicherten" beanstandet. Hinsichtlich 

des FamUienzuschlags Ziffer 1 befinde sich der Klager aber in einer vergleichbaren Situa.

tion wie verheiratete Kolleginnen und Kollegen. 

Der KIAger beantragt, 

den Bescheid des Beklagten vom 21.04.2004 und dessen Widerspruchsbescheid 

vom 28.03.2008 aufzuheben und das beklagte Land zu verpflichten, dem KIAger 

FamilienzUSChlag der Stufe 1 ab 01.05.2004 zu zahlen. 

Das beklagte land beantragt, 

die Klage abzLNlelsen. 

Zur Begrondung .nimmt es Bezug auf die höchstrichterllche Rechtsprechung. Das Urteil 

des EuGH in der Sache "Maruko" vom 01.04.2008 sei nicht einschlägig, denn dort gehe es 
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um Hinterbliebenenrente. FOr die normative Vergleichbarkeit sei mit dem Bundesverfas

sungsgericht auf die Ausgestaltung des öffenttichen Dienstrectrts abzustellen. Dieses ge

währe den Familienzuschlag wegen des In der lebenswirklichkeH: anzutreffenden typi

schen Befundes, dass in der Ehe ein Ehegatte namentlich wegen der Aufgabe der Kinder

erziehung und hierdurch bedingter Einschränkungen bei der eigenen ErwerbstAtigkelt tat
sächlich Unterhalt vom Ehegatten erhalte und so ein erweiterter Alimentationsbedarf be

stehe. Bel der eingetragenen lebenspartnsmchaft bestehe typischerweise kein solcher 

Unterhattsbedarf, daher gebe es keine Gleichstellung bei den typisierenden Vereinfachun

gen im Bereich des Familienzuschlags. Auch der VGH Baden-WUr1temberg habe sich Im 

Beschluss vom 29.09.2008 (Az.: 4 S 1069/07) in diesem Sinne geäußert. 

Dem Gericht liegen die Akten des Landesamts für Besoldung und Versorgung vor. Darauf 

und auf die gewechselten Schriftsatze wird wegen der weiteren Einzelheiten Bezug ge

nommen. 

Die Klage ist zulässig I insbesondere rechtzeitig innerhalb der Klagefrist des § 74 Aba. 1 

Satz 1 VwGO erhoben. Sie richtet sich nach KlarsteIlung durch den Kläger auf Zahlung 

des Familienzuschlags stufe 1 ab 01.05.2004. 

Die Klage ist auch begrGndet. Die Ablehnung der Zahlung des Familienzuschlags Stufe 1 

an den KIAger durch das beklagte Land ist rechtswidrig und verletzt diesen In seinen . 

Rechten, da dieser einen Anspruch hierauf hat (§ 113 Abs. 5 VwGO), 

1 , 	 FOr den geltend gemachten Anspruch findet sich im dafOr geltenden Bundesbesol4 

dungsgesetz keine Rechfsgrundfage. Nach § 39 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BBeaG wird der 

Familienzuschlag nach der Anlage V zu diesem Geseti gewährt; seine Höhe richtet 

sich nach der Besoldungsgruppe und der Stufe, die den Familienverhältnissen des 

Beamten, Richters oder Soldaten entspricht. Nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG gehören 

zur Stufe 1 verheiratete Beamte, Richter und Soldaten. Der Kläger ist nicht verheiratet, 

sondem lebt in eingetragener Lebenspartnerschaft:. Auch eine analoge Anwendung 

des § 40 Aba. 1 Nr. 1 BBasG kommt nicht in Betracht. weil keine planwidrige Geset
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zeslOeke anzunehmen ist Dies ergibt sich aus dem.Gese1Zgebungsverfahren :zum t.. 
benspaJtnel"$chaftsge$ett in seiner ursprOnglichen Fassung vom 16.02.2001 (8GBII 

S. 266), wobei die ursprOnglich vorgesehene Vorschrift, wonach Bestimmungen des 

Bundesbesoldungsgese1m$, die sich auf das Bestehen einer Ehe beziehen, auf des 

Bestehen einer lebenspartnerschaft sinngemäß anzuwenden sind, nicht Ge$etZ wur
de. Auch im Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsgesetles vom 

15.12.2004 (8GBI I S. 33es) ist eine Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartner

schaft mit der Ehe nicht erfolgt (vgl. hierzu BVerwG, Urt. Y. 26.01.2006 - 2 C 43.04 ", 

NJW2006, 1828 SOWie BVerwG, Urt. Y. 15.11.2007 .. 2 C 33.06·, ZBR 2008,381). 

2. 	 Ein Anspruch ergibt sich aber aus Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Richttinie 2000n8lEG 

vom 27.11.2000 (Amtsblatt Nr. l 303 V. 02.12.2000t S. 16). Danach Ist Zweck der 

Richtlinie die Schaffung eines allgemeinen Rahmens lur Bekämpfung der Diskriminie

rung wegen der Religion und der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung in BeschMtigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirkli

chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten. Im Sinne der 

RichtHnie bedeutet "Gleichbehandiungsgrundsatz", dass es keine unmittelbare oder 

mntelbare Diskriminierung wegen eines der in Art 1 genannten Gründe geben darf 

(Art 2 Abs. 1), 

a) 	 Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000n8lEG Ist eröffnet Diese gilt nach 

ihrem Art. 3 Abs. 1 cl und Ab!, 3 fOr alle Personen In öffentlichen und privaten 

Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Bezug auf (H') die Beschäfti

gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und 

des Arbeltsentgetts. nicht aber für leistungen jeder Art seitens der staatlichen 

Systeme oder der damit gleichgestellten Systeme einschließlich der staatlichen 

Systeme der sozialen SicheJheit oder des sozialen Schutzes. Der fragliche Fami

tienzuschlag Stufe 1 fOr Beamte ist als famIlienbezogener Anteil der Entlohnung 

ein Arbeitsent,gelt im Sinne dieser Richtlinie. Er ist BesoldungsbestandteIl (vgt 

Plogl\N'ledow/lemhOfer/Bayer. Komm. zum BaG, Band 3 § 40 BBesG Rn. 1) und 

besitzt eine soziale, nämlich famltlenbezogene AusgleichsfunktIon. Er dient der 

FOrderung der Familie, dem familiären Leistungsausgleich und der Unabhängig

keit des verheirateten Bediensteten im Interesse des Staates (vgJ. 

PfogJWtedowllemhöferlBayer, 8,8.0" §40.BBesG Rn. 2). Auch nach Art. 141 

Abs. 2 EG handelt es sich bei dem Familienzuschlag um Entgelt. denn darunter 
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sind die llblichen Grund- oder MindestlOhne und ..gehälter sowie alle sonstigen 

Vergotungen zu verstehen. die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 

dem AJbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahtt. 

Diese Voraussetzung ist gegeben, denn der Familienzuschlag Stufe 1 wird als 

Zuschlag zum Grundgehalt in zwei pauschalisierten Stufen gemaß Anlage V zum 

Bundesbesoldungsgesetz als Zuschlag zum Grundgehalt gezahlt, auch wonn der 

Zuschlag in der Höhe nicht von der Arbeitsmenge oder linear von der Besof

dungsgruppe bestimmt wird. Dass es steh um Entgelt handelt. tst im Übrigen un

ter den Beteiligten unstreitig. 

b} 	 Die Umsetzung der Antidiskriminierungsriehtlinie 2000J181EG des Rates musste 

bis zum 02.12.2003 erfolgen (Art. 18 der Richtlinie). Seit diesem Zeitpunkt kann 

sich auch der Elnzetne auf das Gebot der RichtUnie in Art. 2 Äbs. 1 berufen, wo

nach es keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung u. a. wegen der se· 

xuellen Ausrichtung geben darf. Liegt s10 Verstoß gegen dieses Verbot vor, 80 

kann der betroffene DiskrIminierte die gleiche Behandlung wie die Vergleichs

gruppe verlangen, ebenso wie es bei Art. 141 EG hinsichtlich des gemeinschafts

rechtlichen Gebots der Entgeltgleichheit tor Männer und Frauen der Fall ist (vgl. 

GrabitzlHlff. Das Recht der EuropAischen Union, Rn. 72 zu Art. 141 EGV; Ca!· 

JiesslRuffertiBfanke, EUV, EGV, 3. Aufl' l Rn. 68f1. zu Art. 141 EC3Nertr8g; ova 
NOrcfrhein..Westfalen, Beseht. v. 29.09.2008 .. 6 A 2261105 .. Juris), 

c) 	 Das Gericht ist der Auffassung, dass die Beschränkung auf verheiratete Beamte 

in § 40 Abs. 1 Nr. 1 SBesG im Hinblick auf in eingetragener lebenspartnerschaft 

lebende Beamte eine unmittelbare Diskriminierung naoh Art. 2 Abs. 2 a) der 

Richtlinie 2000nSIEG darstelft. Eine solche liegt vorf wenn eine Person wegen 

eines der in Art. 1 der RichtHnie genannten Grunde in einer vergleichbaren Situa· 

tlon eine weniger gOnstige Behandlung erflhrt. als eine andere Person erfahrt, 

erfahren hat oder erfahren würde. Das Lebenspartnerschaftsgesetz ermOglicht 

es Personen gleichen Geschlechts, in eIner formal auf Lebenszeit begrondeten 

Forsorge- und Einstandsgemeinschaft zu leben. Damit wurde für diese Personen 

nicht die Möglichkeit der Eheschließung eröffnet. sondern ein anderes familIen

rechtlIches Institut geschaffen. Die Bedingungen der Lebensparmerschaft wur

den den in der Ehe angeglichen, Insbesondere durch das Gesetz zur Oberarbei. 

tung des Lebenspartnerschaftsrechts vom 15.12.2004 (SGBI I S. 3396), sind a

I 
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ber nicht identisch. Der Kläger untel'Uegt gegenOber seinem Lebenspartner der 

Unterhattspflicht aus § 5 LPartG in gleicher Weise wie Ehegatten. Hinsichtlich 

dieser Unterhaltspflicht besteht eine im Vergleich zu Verheirateten vergleichbare 

Situation. Der Kläger erfährt aber durch das Vorenthatten des Familienzuschlags 

eine weniger gOnstige Behandlung. die auf seiner sexuellen Ausrichtung beruht 

Diese verwehrt ihm einerseits. eine Ehe einzugehen, weswegen er nach § 40 

Abs.2 Nr. 1 SBesG keinen Familienzuschlag Stufe 1 erhalten kann, und stellt 

andererseits ein unabänderliches persönliches Merkmal dar. Diese sexuelle Aus~ 

richtUng, die ihm ein Eingehen der Ehe verwehrt. und nicht der Familienstand ist 
es. wegen der der Kläger diskriminiert wird. Diese Auffassung wird gestutzt durch 

das Urteil des EuGH vom 01.04.2008 (Rechtssache C-267/05 - Maruko~, ZBR 

2008, 315). Darin bejaht der EuGH eine Diskriminierung des Lebenspartners 

durch Vorschriften, die zwischen Ehe und Lebensparlnerschaft unterscheidenI 

faffs sIch der obeJfebende LebenspaJtner in einer vergleichbaren Situation in Be

zug auf die dort streitige Hinterbliebenenversorgung der deutschen BOhnen be

findet. 

Eine solche mit Ehegatten vergleichbare Situation ist auch beim KIAger im Hin

blick auf den fraglichen Familienzuschlag Stufe 1 gegeben: Dieser Familienzu

schlag Ist ein Besoldungsbestandteil, dem eine soziale. namlich familienbezoge

ne Ausgleichsfunktion zukommt. Der Familienzuschlag Stufe 1 soll einen pau~ 

schalen Beitrag zur Deckung des Mehf1Jedarfs leisten, der bei verheirateten Be

amten aufgrund des gemeinsamen Hausstandes mit dem Ehegatten anfällt. Der 

kJnderbezogene Teit des Familienzuschlags (Stufe 2) ist dazu bestimmt, den von 

Kindern verursachten Mehrbedarf zu decken (vg1. PlogJWjedowllemhöferJBayer, 

8.a.0., Rn. 12 zu § 40). Der ehegattenbezogene Anteil nach § 40 AbI. 1 Nr. 1 

BBesG knopft an die gegenseitige Untemartspflfcht der Ehegatten an. Dies zeigt 

sich im Hinblick auf geschiedene Beamte, die nur denn Anspruch auf einen Fa

milienzuschlag haben, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind 

(§ 40 Abs, 1 Nr. 3 BBesG), die Unterhaltspflicht also fortbesteht Oie Gewlhrung 

des Familienzuschfags ohne ROcksk:ht auf einen konkreten bestehenden Bedarf 

des Ehegatten steIft eine Maßnahme zur Förtferung der ehelichen Lebensge

meinschaft dar, als Ausdruck des besonderen staatlichen Schutzes nach Art. 6 

Abs, 1 GG. Hinsichtlich dieses pauschal unterstellten Mehraufwandes und hl~ 

sichtlich der Förderung der Unabhängigkeit des Beamten, die mit dem ehegat

I 
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tenbezogeoon AnteU nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG erreicht vverden soll, befin

den sich Lebenspartner aber in einer vergleichbaren Situation wie Eheleute. Eine 

Ungleichbehandlung ist daher nicht gerechtfertigt, dem die gegenseitige Unter~ 

haltspflicht besteht grundsätzlich im Hintergrund fort. Maßgeblich ist. wie sich aus 

dem Urten Maruko (S.8,0. Rn. 12) ergibt, nur, ob sich die LebenspaJtner und E

hegatten konkret im Hinblick auf die fragliche Leistung In einer vergleichbaren Sj.. 

tuation befinden. Es fUhrt daher nicht waiter, die belden familienrechtlichen Instj... 

tute abstrakt hInsichtlich ihrer Unterschiede zu untersuchen, wie eS des Bundes

verwaltungsgericht im Urteil vom 15.11.2007 ( - 2 C 33.06 -, ZBR 2008, 381) tut. 

Denn der streitige Zuschlag wird allein wegen der bestehenden Ehe gezahlt (vgl. 

hierzu insgesamt Schleswfg-Holsteinisches Oberverwattungsger;cht, Urt. v. 

22.07.2008 - 3 LB 13106 -). 

Oie Kammer teilt auch njcht die Auffassung des Bundesverfassungsgel1chts 

(Beschl. v. 06.05.2008 .. 2 BvR 1830/06·, ZBR 2008. 379), dass der Zuschlag 

nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BSesG aufgrund des in der Lebenswirklichkeit anzutref.. 

fenden typischen Befundes geWAhrt werde, dass in der Ehe ein Ehegatte na

mentlich wegen der Aufgabe der Kindererziehung und hierdurch bedingte Ein

schrankungen bei der eigenen Erwerbstätigkeit tatsächlich Unterhalt vom Ehe

gatten erhalte und so ein erweiterter Alimentationsbedarf entstehe. Der Familien

zuschlag wird namlich nur wegen der bestehenden, auf Dauer angelegten Part

nerschaft - die aber bei Lebenspartnem In der gleichen Erwartung der Dauerhaf~ 

ttgkeit wie bei Ehegatten eingegangen wird - gewAhrt und hat nichts mit der Er

wartung zu tunt dass aus der Ehe einmal Kinder hervorgehen oder adoptiert 

werden. Er knOpft auch nicht damn an, dass froher in der Ehe Kinder gelebt ha

ben, die inzwischen nicht mehr unterhsttsbedOrftig sind. als Folge der Kinderer

. ziehung der Ehegatte des Beamten aber In seinen Erwerbschancen gemindert 

ist. Das Bild einer Ehe, die automatisch und im Regelfall auf Kinder angelegt ist, 

ist mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen VerhAttnissen in dieser Pauschalität 

nicht mehr vereinbar. Auf eine konkmte BedOrftigkeit kommt es bei der GeWäh

rung des Familienzuschlags ohnehin nicht an, Damit befinden sich die Partner 

der eingetragenen LebenspartnerSChaft in Bezug auf den Familienzuschlag Stufe 

1 in der gleichen Situation wie Eheleute, so dass eine Ungletchbehandlung nicht 

gerechtfertigt ist. 
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Aus Nr.22 der BegrOndungserwagungen derRichttinie 2000178/EG folgt nichts 

anderes. Dort heißt es, die Richtlinie lasse die einzelstaatliehen Rechtsvorschrif~ 

ten über den Familienstand und davon abhanglge Leistungen unberührt. Aus der 

Rechtsprechung des EuGH im Fall Maruko (a.s.O.) ergibt sich aber, dass die 

Mitgliedstaaten zwar die Zuständigkeit für den Familienstand und davon abhän

gige Leistungen haben, bei der AusObung dieser Zustandigkeit aber das Ge

meinschaftsrecht zu beachten ist, Insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf 

den Grundsatz der NichtdiskrimlnienJng (Rn. 59 der Entscheidung vom 

01.04.2008, m.w.N.). Dies heißt aber, dass die tragende Erwägung des Bundes

verwaltungsgerichts im Urteil vom 26.01.2006 (2 C 43/04, NJW 2006, 1828 == 

ZBR 20061 251) nicht zutrifft, es handle sich bei dem Familienzuschlag der Stufe 

1 um eine Leistung, die allein wegen des Familienstandes gewährt werde. VJel~ 

mehr handelt es sich um eine Leistung, die den Mehraufwand wegen einer le

benslangen Partnerschaft mit der damit gesetzlich verbundenen Unterhaltspflfctrt 

ausgleichen soll. Diese Partnerschaft und nicht der Familienstand ist der Anknüp

fungspunkt, so dass eine Diskriminierung insoweit nicht zulässig ist. 

Pie Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Oie Berufung war g8m. § 124a Ab$. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO ZUZu
lassen. 

R,cbtamttte J!81,bDJoq;
'

Gegen dieses Urteil Ist die Berufung an den Verwattungsgerichtshof Baden-Worttemberg 
gegeben. Die Berufung ist beim Verwaftungsgertcht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 
Stuttgart oder Postfach 10 50 52, 70044 Stuttgart, innerhalb eines Monats nach Zustellung 
einzulegen. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Die Berufung Ist Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung zu be
grUnden. Die Begrondung Ist, sofem sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung er
folgt, bei dem Verwaltungsgerichtshof Baden-WOrttemberg, Schubertstraße 11, 68165 
Mannheim oder Postfach 103264, 68032 Mannheim, einzureichen. Die BegrOndungsfrist 
kann auf einen vor ihrem Ablauf gesteIften Antrag von dem Vorsitzenden des Senats ver"' 
Längert werden Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie Öle im 
Einzelnen anzufahrenden Grunde der Anfechtung (BerufungsgrOnde). 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteifigte, außer in Prozesskostenhilfe
verfahren, durch Prozessbevol/mAchtigte vertreten lassen. Dies gilt auch rur Prozesshand
lungen, durch die ein Verfahren vor dem VerwaHungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be
vollmachtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 
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. Sinn des Hochschulrahmeng~es mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Ab
satz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen, 

. BehOrden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschtießlich der von ,ih~en 
zur ErfUllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse könr~m slC~ 
durch eigene Beschaftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäft~ mit 
Befähigung zum Rlchteramt anderer Behörden oder juristischer: Personen des öffen~IChen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur ErfOllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
ZusammenschlUsse vertreten lassen. 

BurrDr. Rudlsile Bartels 

BesehlU$8 vom 05.02.2009 

Der Streitwert wird gemäß § 52 Abs. 1 GKG auf 

festgesetzt. 

Dieser Betrag ergibt sieh aus dem Betrag des Familienzuschlags Stufe 1 in Höhe von 

105,28 EUR monatlich fOr zwej Jahre zzgl. 7,19 % dieses Bezugs gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 

i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 deslandessonderzahlungsgesetzes in Anwendung des Streitwertkata

logs für die VelWaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327, Ziffer 10.4). 

Becbtsm1ttl'-belabruDA; 

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an den VerwaltungsgerIchtshof Baden
Württemberg in Mannheim. Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 103264, 
68032 Mannhelm. gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € Ober· 
steigt. Sie ist beim Verwattungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, oder 
Postfach 105052, 70044 Stuttgart, schriftlich Oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzu
legen und dann zulässig, wenn sie vor Ablauf von sechs Monaten nach Rechtskraft der 
Entscheidung in der Hauptsache oder and81Weitiger Erledigung des Verfahrens eingelegt 
wird. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieSer Frist festgesetzt worden. 
$0 kann sie noch innemalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer in Prozesskostenhiffe
verfahren, durch ProzessbevollmAchtigte vertreten lassen. Dies gilt auch rur Prozesshand~ 
lungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be
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vollmachtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 
Sinn des Hochschulrahmengesetzes mit Befahigung zum RIchteramt oder die in § 67 Ab.
satz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. 
BehOrden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließtich der von ihnen 
zur ErfOllung ihrer öffenUlchen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse kOnnen sich 
durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum RIchteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung Ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Dr. RudisiJe Bartels Burr 

hisgMeFliIt/Beglaubigt: 
Stultgart, dell1.Q r-r:P. ..?i1I10 
Verwaltungsg~n~hf Stottgml' 
UrkU~~~lJChlftSstelle 

Eberhart, GerichtshauptsekretarJn 




